
Das Organspendedilemma

Wie kann die Politik die Zahl der Organspenden erhöhen?

Jedes Jahr sterben Menschen, weil sich nicht genügend Organspender
finden. Zuletzt hat der deutsche Bundesrat eine Gesetzesinitiative zur
Einführung einer Widerspruchslösung gestartet, die regeln soll, dass jeder
Bürger automatisch Organspender ist, solange er nicht widerspricht. Diese
Lösung ist ebenso umstritten wie alle anderen bisherigen Vorschläge. Wie
sind Lösungsvorschläge aus Sicht der ökonomischen Allokationstheorie zu
beurteilen? Könnte eine Lotterie für mehr Organspender sorgen?
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Summary: Every year, people die because there are
not enough organ donations. Recently, the German
Bundesrat launched a legislative initiative to introduce
an opting-out-scheme, which would stipulate that ev-
ery citizen is automatically an organ donor as long as
she or he does not object. This solution is just as con-
troversial as any other idea to solve the issue. How can
proposed solutions be assessed from the perspective of
the economic allocation theory? Could a lottery ensure
more organ donations?
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1. Einleitung

Kaum ein Mensch würde ein Spenderorgan ablehnen, wenn
er lebensbedrohlich erkrankt ist, aber die große Mehrheit
der Menschen scheut davor zurück, sich im Falle des Able-
bens selbst als Organspender zur Verfügung zu stellen. Die
Folge davon ist eine weltweite Knappheit an Organspen-
dern und Spenderorganen. Um diesen Mangel zu beheben,
werden global unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Sie
reichen von sogenannten Opting-out-Lösungen, bei denen
Menschen grundsätzlich so lange als Organspender gelten,
als sie dem nicht explizit widersprechen, bis hin zu Lösun-
gen, bei denen sie sich aktiv als Organspender deklarieren
müssen. Darüber hinaus scheint die vermeintlich offen-
sichtliche Lösung des Problems des Organmangels – das
Recht auf ein Spenderorgan nur dann zu erhalten, wenn
man sich auch bereit erklärt, ein Organ zu spenden – in
den meisten Gesellschaften nicht akzeptabel zu sein.
Der Organmangel ist ein öffentliches Problem, während in
vielen Ländern die Nachfrage nach Organspendeauswei-
sen (die Deklarierung als potenzieller Organspender) eine
rein private Entscheidung ist. Wie aus der Theorie der öf-
fentlichen Güter bekannt, führt die private Bereitstellung
eines öffentlichen Gutes häufig zu einer suboptimalen Be-
reitstellung dieses Gutes. Dennoch ist der Widerstand ge-
gen öffentliche Lösungen für das Problem des Organman-
gels groß. Im Folgenden soll untersucht werden, welche
Lösungen es für dieses Problem gibt und wie diese Lösun-
gen aus ökonomischer Sicht zu beurteilen sind. Daran an-
schließend soll eine bisher kaum diskutierte Lösung vorge-
stellt werden: eine Lotterie unter Personen, die sich als po-
tenzielle Organspender registrieren.
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Quelle: European Commission, 2017.

Abb. 1: Anzahl Patienten auf Wartelisten im Jahr 2015 in
EU-Mitgliedsstaaten

Abb. 2: Freiwillige Organspende

2. Organspende: Daten und Fakten

In Deutschland stehen derzeit knapp 8.500 Menschen auf
der Warteliste für ein Spenderorgan, dem aber 2022 ledig-
lich rund 870 Organspenderinnen und Organspender ge-
genüberstanden. Das war der niedrigste Stand seit 20 Jah-
ren. Allerdings muss man demgegenüber auch erwähnen,
dass sich mittlerweile rund 230.000 Personen in das neu
geschaffene Organspende-Register eingetragen haben.
Abb. 1 zeigt die Anzahl der Personen in der EU, die auf
einer Warteliste für eine Organspende stehen.
Der offensichtliche Mangel an Spendern speist sich aus
mehreren Quellen: Zum einen ist es Misstrauen gegenüber
dem Staat und Transplantationskliniken. So bestehen Be-
fürchtungen, dass Personen mit Spenderausweis im Falle
ernsthafter Erkrankungen oder Verletzungen weniger le-
bensrettende Maßnahmen erhalten als Personen ohne Aus-
weis. Darüber hinaus gibt es weit verbreitete Missver-
ständnisse über Organspenden – dass die Organe verkauft
werden, dass Reiche bei der Organtransplantation bevor-
zugt werden – sowie religiöse Vorbehalte gegen eine Or-
ganspende. Auch finden sich immer wieder Ansichten, dass
die Spenderorgane an Personen gingen, die es nicht ver-
dient hätten.
Angesichts dieser Daten stellt sich die Frage, wie die Zahl
der Organspenden und -spendern erhöht werden kann. Die
bisherige Lösung in Deutschland besteht darin, dass poten-
zielle Spender einen Organspendeausweis beantragen kön-
nen und damit aktiv ihre Bereitschaft zur Organspende si-
gnalisieren (Opting-in-Lösung). Die empirische Literatur
legt nahe, dass Maßnahmen, die mehr Aufmerksamkeit
für das Thema generieren, durchaus wirken (für einen Lite-

raturüberblick siehe Prinz/Beck, 2023). Neben mangelnder
Information und Aufmerksamkeit für das Thema dürfte
auch der Unwille vieler Menschen eine Rolle spielen, sich
zu Lebzeiten mit der Realität des eigenen Ablebens zu be-
schäftigen, da Letzteres Voraussetzung für eine Organspen-
de ist. Im Folgenden werden verschiedene Lösungsansätze
diskutiert.

3. Lösungsansätze

3.1. Marktlösung

a) Organspende: Eine Wohlfahrtsanalyse
Die hier zunächst diskutierte Marktlösung soll als Bench-
mark für die wohlfahrtsökonomische Analyse dienen und
nicht als Vorschlag zur Lösung des Problems. Sie erfolgt aus
rein analytischem Zweck. Die Idee einer Marktlösung für
das Problem der Organknappheit lässt sich mit Hilfe des
traditionellen Preis-Mengen-Diagramms darstellen. Die Be-
sonderheit ist dabei die Form der Kurven: Die Nachfrage-
kurve dürfte sehr oder sogar vollkommen preisunelastisch
sein, d.h. jemand, der ein neues Organ benötigt, wird in
seiner Zahlungsbereitschaft ausschließlich durch seine
Zahlungsfähigkeit begrenzt; grundsätzlich aber wäre die
Person bereit, jeden Preis zu zahlen. Erfolgt die Organspen-
de wie derzeit in Deutschland freiwillig und ohne Gegen-
leistung, so ist auch die Angebotskurve komplett preisun-
elastisch, da der Preis keine Rolle für die Entscheidung zur
Organspende spielt. Beide Kurven sind in Abb. 2 darge-
stellt. Die Organknappheit zeigt sich im Diagramm da-
durch, dass die Angebotskurve A links von der Nachfrage-
kurve N liegt, die Differenz zwischen m1 und m2 repräsen-
tiert den Nachfrageüberschuss bei Spenderorganen.
Die Wohlfahrt, die in einem Markt entsteht, lässt sich an-
hand des Konzepts der Konsumenten- und Produzenten-
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Abb. 3: Ein Markt für Organe

rente darstellen. Die Konsumentenrente ist die Differenz
zwischen der maximalen Zahlungsbereitschaft eines Kon-
sumenten für ein Gut und dem Marktpreis und repräsen-
tiert damit den Nutzenzuwachs, den ein Konsument er-
fährt, wenn er das betreffende Gut zum Marktpreis erwirbt;
im Folgenden soll von der Empfängerrente gesprochen
werden. In der Grafik ist die Empfängerrente die Fläche
zwischen dem tatsächlichen Preis des Gutes und der Nach-
fragekurve, aber nur für die tatsächlich konsumierte Men-
ge. Da in Abb. 2 der Preis für die gespendeten Organe Null
beträgt und insgesamt m1 Organe gespendet (und damit
„konsumiert“) werden, repräsentiert die Fläche A die Emp-
fängerrente im Falle der freiwilligen Organspende – das ist
der Nutzenzuwachs, den die Empfänger der gespendeten
Organe erfahren.
Die Produzentenrente ist die Differenz zwischen dem
Preis, den der Produzent für das Gut erhält und dem Preis,
zu dem er bereit ist, das Gut anzubieten, im Folgenden soll
diese als Spenderrente bezeichnet werden. Die Spender-
rente repräsentiert also den Nutzenzuwachs, den der Spen-
der erfährt, wenn er das Gut zum entsprechenden Preis ver-
kauft und wird grafisch durch die Fläche zwischen diesem
Preis, der tatsächlich verkauften Menge und der Angebots-
kurve dargestellt. Da bei der freiwilligen Organspende die
Spender kein Geld erhalten, ist die Spenderrente in Abb. 2
null. Sollte es Lösungen geben, die im Vergleich zu Abb. 2
zu einer Zunahme der Empfänger- und Spenderrente füh-
ren, wäre diese Lösung dem jetzigen Zustand vorzuziehen.
Eine Idee ist, einen Markt für Organe zuzulassen.

b) Wohlfahrtseffekte einer Marktlösung
Die Idee, das Problem der Organspende über Märkte zu lö-
sen, wirkt befremdlich, dennoch gibt es Ökonomen, die
eine solche Lösung befürworten. Sie führen mehrere Argu-
mente dafür ins Feld (vgl. Oberender/Rudolf, 2015):
) Bisher gibt es bereits illegale Märkte für Organe, die sich
jeglicher medizinischen und rechtlichen Aufsicht entzie-
hen. So ist in solchen Märkten beispielsweise die medizi-
nisch gebotene Vor- und Nachbehandlung nicht gesi-
chert. Ein geregelter Markt könnte diese illegalen Märkte
zurückdrängen.
) Beobachtungen sprechen dafür, dass die Spender der Or-
gane nur knapp 10 % der tatsächlich gezahlten Preise er-
halten; ein Großteil des Geldes fließt als Risikoprämie an
die Agenten, die solche Geschäfte vermitteln.
) Auf Schwarzmärkten passiert genau das, was man mit
einem Verbot von Märkten für Organe verhindern will,
nämlich dass nur Menschen mit entsprechend hohem Ein-
kommen oder Vermögen ein Spenderorgan erhalten.

Als Käufer an einem solchen Markt sollten, so der Vor-
schlag, Krankenkassen auftreten, der Geber erhält über die
Versicherung eine Geldprämie, bei Spenden nach dem Hirn-

tod erhalten die Hinterbliebenen diese Prämie. Dies soll
aber nur möglich sein, wenn der Geber vor seinem Tod aus-
drücklich seine Bereitschaft zur Organspende erklärt hat.
Abb. 3 zeigt die wohlfahrtstheoretischen Folgen dieses Vor-
schlags.
Die alte Angebotskurve A wird nun ersetzt durch eine preis-
elastische Angebotskurve A+; mit steigendem Preis wird das
Angebot an Spenderorganen steigen. Zudem wird in Abb. 3
angenommen, dass es keine freiwilligen Organspenden
mehr gibt. Die neue Empfängerrente ist nun Aneu + D; die
Empfänger gewinnen D hinzu, weil nun mehr Organe ge-
spendet werden, verlieren aber gegenüber Abb. 2 die Flä-
chen B und C, die aufgrund der Tatsache, dass für Spender-
organe gezahlt werden muss, an die Spender gehen. Die
Spenderrente beträgt nun B + E; C und F sind die variablen
Kosten, die den Spendern entstehen. Insgesamt steigt die
Gesamtwohlfahrt gegenüber Abb. 2 um die Flächen E und
D; das ist die Wohlfahrt, die dadurch entsteht, dass zusätz-
liche Organe gespendet werden. Lässt man eine freie Preis-
bildung zu, so wird theoretisch der Mangel an Spenderor-
ganen komplett beseitigt.

c) Probleme einer Marktlösung
Abb. 3 beruht auf der Annahme, dass diejenigen Personen,
die freiwillig ihre Organe spenden, dies auch bei Aufnahme
eines Markts tun – entweder weiterhin ohne Entlohnung
oder mit Entlohnung. Dies muss aber nicht der Fall sei: Ein
Markt für Organe gilt als sogenannter „repugnant market“
(Roth, 2007), also ein Bereich, bei dem man eine Marktlö-
sung als verwerflich oder unmoralisch erachtet (ein weite-
res Beispiel für solche Märkte sind bspw. Märkte für Drogen
oder Produkte, die mit Kinderarbeit hergestellt werden).
Für bestimmte Aspekte des menschlichen Lebens werden
von vielen Menschen Märkte abgelehnt, weil man sie als
verwerflich, unmoralisch oder gar unmenschlich ansieht.
Empfinden diejenigen Personen, die bisher freiwillig Orga-
ne gespendet haben, eine Marktlösung als solch eine ver-
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Zustimmungslösung Widerspruchslösung Mischsysteme

Deutschland, Niederlande, Irland, 
Litauen, Rumänien, Türkei, Ver-
einigte Staaten, Kanada, Austra-
lien, Südafrika, Brasilien, Peru, 
Mexiko, Costa Rica, Kuba, Ma-
rokko, Saudi-Arabien, Oman, 
Türkei, Indien, China, Japan, Pa-
kistan, Iran, Philippinen, Malay-
sia, Sri Lanka, Schweiz, Däne-
mark

Spanien, Frankreich, Portugal, 
Belgien, Luxemburg, Polen, 
Slowakei, Ungarn, Serbien, 
Kroatien, Slowenien, Öster-
reich, Tschechische Republik, 
Italien, Bulgarien, Russland, 
Griechenland, Estland, Lett-
land, Finnland, Norwegen; 
Argentinien, Chile, Algerien, 
Island

Großbritannien,
Schweden, Venezuela, 
Kolumbien, Ecuador, 
Panama, Dominikani-
sche Republik 

Quelle: WHO, 2022; Organspende.
de, 2024.

Tab. 1: Regelungen zur Organ-
spende in ausgewählten Ländern

werfliche Lösung, kann es sein, dass ihre Spendenbereit-
schaft dadurch untergraben wird und sie ihre freiwillige
Spende zurückziehen.
Jenseits dieser Überlegungen gibt es weitere Argumente
gegen eine Marktlösung für Organspenden:
) Zum einen befürchtet man Verteilungskonflikte, wenn
sich nur reiche Menschen ein Organ leisten können. Die-
sem Einwand kann begegnet werden, indem die Kranken-
kassen als Mittler zwischen Spender und Empfänger agie-
ren und die Kosten für ihre Patienten übernehmen.
) Diese Lösung wird voraussichtlich zu Mehrausgaben für
die Kassen führen. Wie hoch diese sein würden, hängt
von dem Preis ab, der zustande käme. Der Preis hängt
neben dem Preis, den man den potenziellen Spendern
zahlen muss, wiederum davon ab, wie viele potenzielle
freiwillige Spender durch die Marktlösung abgeschreckt
würden. Zudem muss man – neben dem Wert geretteter
Leben – abwägen, inwieweit die Betreuung von Patien-
ten, die auf ein Spenderorgan warten, möglicherweise
teurer wäre als die Ausgaben für Spenderorgane (bei-
spielsweise bei der Dialyse).
) Befürchtet werden auch kriminelle Machenschaften im
Zuge einer solchen Lösung. Dem halten Befürworter die-
ser Lösung entgegen, dass solche Probleme bei den aktu-
ell existierenden Schwarzmärkten bereits bestehen.

Bislang gibt es kaum Erfahrungen mit bezahlten Organ-
spenden. Goyal et al. (2002) berichten, dass ein Programm
zur Bezahlung von Spendernieren in Indien nicht erfolg-
reich war: Das durchschnittliche Familieneinkommen nach
einer bezahlten Spende sank um rund ein Drittel, und bei
mehr als 80 Prozent der Spender verschlechterte sich der
Gesundheitszustand danach deutlich. Ein 1988 im Iran ein-
geführtes Programm zur Lebendspende von Nieren gegen
Entschädigung führte hingegen zu einem deutlichen An-
stieg der Transplantationen und einem vollständigen Ab-
bau des Nachfrageüberhangs (vgl. Ghods/Savaj, 2006). Be-
fragungen der Spender deuten aber darauf hin, dass diese
vor allem aus finanziellen Motiven gespendet haben. Studi-
en zeigen, dass solche Programme einhergingen mit nega-
tiven Beschäftigungseffekten sowie familiären, gesund-
heitlichen und finanziellen Problemen (Sever et al. 2022;

Zargooshi 2001). Unter dem Strich bleibt, dass legale Märk-
te für Organspenden ethisch sehr kontrovers diskutiert
werden, hinsichtlich ihrer Effekte fraglich sind und letzt-
lich keine Chancen auf eine Umsetzung haben.

3.2. Widerspruchslösung

a) Die Idee der Default-Lösung
Die Idee einer Default-Lösung kommt aus der Verhaltens-
ökonomie: Demnach akzeptieren Menschen bei einer Ent-
scheidung oftmals die vorgegebene Standardlösung, ohne
diese weiter zu hinterfragen. Eine bestehende Regelung
wird von den Adressaten dieser Regelung leichter akzep-
tiert als eine zugleich präsentierte Option, für die man sich
aktiv entscheiden muss. Als Ursache für dieses Verhalten
vermutet man mehrere Gründe: Zum einen interpretiert
man die Standardvorgabe als Empfehlung, der man vertrau-
en und deswegen folgen kann. Darüber hinaus kostet eine
aktive Entscheidung für oder gegen etwas Mühen, Zeit und
möglicherweise (Informations-)Kosten; wer der vorgegebe-
nen Standardlösung folgt, erspart sich das.
Im Zusammenhang mit der Organspende spricht man von der
Wahl zwischen einer Zustimmungslösung (Opting-in) und
einer Widerspruchslösung (Opting-out). Bei der Zustim-
mungslösung muss die Person zu Lebzeiten einer postmor-
talen Organspende zustimmen, bei der Widerspruchlösung
können die Organe nach dem Tod entnommen werden, wenn
die verstorbene Person einer Organspende zu Lebzeiten
nicht explizit widersprochen hat. Bei der Entscheidungslö-
sung soll der Staat die Bürger regelmäßig mit Informationen
zum Thema Organspende versorgen, um sie bei der Entschei-
dungsfindung zu unterstützen. Darüber hinaus gibt es noch
Mischsysteme, die Elemente verschiedener Lösungen mit-
einander verbinden. Tab. 1 gibt einen Überblick über Rege-
lungen in ausgewählten Staaten.
Befürworter der Widerspruchslösung führen ins Feld, dass
es kaum einen Unterschied zwischen Widerspruchslösung
und Zustimmungslösung gebe – wer nicht spenden wolle,
müsse einfach nur widersprechen; die Kosten eines solchen
Widerspruchs würden nicht ins Gewicht fallen. Allerdings
steht dem entgegen, dass selbst die Befürworter dieser Lö-
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Abb. 4: Nutzenfunktion mit und ohne
Organspendeausweis

sung auf empirische Ergebnisse verweisen, nach denen
Länder mit einer Widerspruchslösung deutlich höhere Ra-
ten an Organspendern aufweisen als andere Staaten (vgl.
Johnson/Goldstein, 2003) – was auch als Argument für die
Einführung einer solchen Lösung angeführt wird.

b) Probleme der Default-Lösung
Der gerade genannte empirische Befund ist in der Literatur
umstritten (vgl. Rithalia et al., 2009). Studien weisen da-
rauf hin, dass der Unterschied zwischen Widerspruchs- und
Zustimmungslösung für sich genommen die unterschied-
lichen Raten an Organspenden nicht erklären kann. Weitere
Faktoren wie Wohlstand, Religion, Erziehung, Informa-
tionspolitik, Transplantationsinfrastruktur, Verfügbarkeit
von Spendern, Gesundheitsausgaben und weitere gesetz-
liche Rahmenbedingungen spielen vermutlich ebenfalls
eine Rolle, sind aber noch nicht hinreichend untersucht.
Kritiker sehen in einer solchen Lösung einen schwerwie-
genden Eingriff in die Selbstbestimmung des Einzelnen.
Die Entscheidung über eine Organspende sollte freiwillig
und bewusst getroffen werden. Schweigen dürfe man nicht
als Zustimmung werten. Darüber hinaus würden sich Men-
schen, die ihre Organe nicht spenden wollen, einem gesell-
schaftlichen Druck ausgesetzt sehen: Wer sich bei einer
Widerspruchslösung aktiv gegen eine Organspende ent-
scheidet, müsse damit rechnen, dass sein Verhalten als un-
solidarisch und egoistisch gewertet wird. Passivität bei
einer Zustimmungslösung wird demgegenüber als weniger
problematisch erachtet. Auch das Argument, dass bei einer
Widerspruchslösung die Hinterbliebenen weniger belastet
werden als bei einer Zustimmungsregelung, lassen Kritiker
so nicht gelten, da die Angehörigen auch bei einer Wider-
spruchslösung hinzugezogen werden. Nicht zuletzt muss
man damit rechnen, dass ein solcher Eingriff in die Persön-
lichkeitsrechte der Bürger auf erheblichen Widerstand in
der Bevölkerung stoßen würde – die Erfahrungen bei der

Debatte um die Corona-Impfpflicht legen das nahe. In an-
deren Fällen sieht der Gesetzgeber offenbar ebenfalls ein
Problem mit Default-Regelungen: § 312a (3) BGB beispiels-
weise schreibt aus Gründen des Verbraucherschutzes vor,
dass im elektronischen Geschäftsverkehr Vereinbarungen,
die über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hi-
nausgehen, ausdrücklich getroffen werden müssen. Sie
dürfen nicht durch eine Voreinstellung (also Default-Rege-
lung) legitimiert werden. Dennoch hat der Bundesrat im
Juli 2024 beschlossen, hinsichtlich der Organspende einen
Gesetzentwurf zur Einführung einer Widerspruchslösung in
den Bundestag einzubringen.

3.3. Ein alternativer Ansatz: Eine Lotterie

a) Die Idee
Der Nachteil einer Zustimmungslösung besteht darin, dass
viele Menschen keinen Spenderausweis beantragen, weil
sie entweder nicht gut informiert sind oder aber ihnen der
Gedanke, Organspender zu werden oder zu sein – und sie
damit mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert –, Unbe-
hagen bereitet. Dieses Unbehagen hat negative Valenz
(negativen Nutzenwert). Daher könnte man versuchen, die-
se negative Valenz mit einem positiven Anreiz zu kompen-
sieren, anstatt sie noch zu verstärken, wie es die Wider-
spruchslösung vorsieht. Ein solch positiver Anreiz, sich als
Organspender registrieren zu lassen, könnte die mit der Re-
gistrierung verbundenen Teilnahme an einer Lotterie bie-
ten, an der man jedes Jahr teilnimmt. In Abb. 4 wird diese
Idee mittels eines einfachen nutzentheoretischen Modells
illustriert.
In Abb. 4 ist auf der Ordinate der Nutzen U(W) einer Person
abgebildet, auf der Abszisse das Vermögen W. Die obere
Nutzenfunktion repräsentiert den Nutzen einer Person oh-
ne Organspendeausweis. Empfindet die Person den Besitz
eines Spenderausweises aus den oben genannten Gründen

Beck/Prinz, Das Organspendedilemma

WiSt Heft 9–10 · 2025 21



Nutzen U

Vermögen W

Nutzenfunktion

W1

A

W1+L

W

W1 +E[L]

C

D

EF

W*

Abb. 5: Nutzenfunktion mit
Lotterie

als Belastung, so würde ihr Nutzenniveau mit einem sol-
chen Ausweis sinken. Dies ist in Abb. 4 mit einer Verschie-
bung der Nutzenfunktion nach unten ausgedrückt (gestri-
chelte Nutzenfunktion). Der Nutzenverlust –Δ U, der da-
durch entsteht, kommt einem Vermögensverlust von –Δ W
gleich. Der Organspendeausweis hat negative Valenz, und
diese zeigt sich in der Verschiebung der Nutzenfunktion.
Äquivalent dazu entspricht nutzentheoretisch die negative
Nutzenvalenz einem Vermögensverlust. Um Personen, die
einen solchen Nutzen- bzw. Vermögensverlust mit dem Be-
sitz eines Organspendeausweises verbinden, dennoch dazu
zu motivieren, sich zur Organspende bereitzuerklären, be-
nötigt man einen positiven Anreiz. Theoretisch müsste die-
ser Anreiz die Nutzen- bzw. Vermögenseinbuße kompensie-
ren. Dazu könnte eine staatliche Lotterie beitragen. Die
Grundidee lautet wie folgt:
) Jede Person, die sich als potenzieller Organspender regis-
triert und dies durch einen Organspenderausweis doku-
mentiert, nimmt an einer jährlichen Verlosung teil (z.B.
in der Weihnachtszeit).
) Bei dieser Lotterie gibt es drei Preise zu gewinnen, bei-
spielsweise zehn, fünf und drei Millionen Euro.
) Die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen
(oder das Bundesministerium für Gesundheit) sind für
die Finanzierung der Lotteriegewinne sowie für die Orga-
nisation der Lotterie und die Bereitstellung der Organ-
spenderausweise zuständig.
) Jeder registrierte potenzielle Organspender nimmt in je-
dem Jahr an der Lotterie teil, beginnend mit dem Jahr
der Registrierung. Eine Person, die sich abmeldet (den
Organspendeausweis zurückgibt), kann danach nicht
mehr an der Lotterie teilnehmen.

Mit Abb. 5 kann der Effekt einer solchen Lotterie nutzen-
theoretisch analysiert werden. Zunächst wird angenom-

men, dass der Nutzen der betreffenden Person vom Besitz
eines Organspendeausweises nicht negativ beeinflusst wird.
Ohne Lotterie beträgt das Vermögen der Person W1, der
Nutzen beträgt U1(W1); dies entspricht Punkt A auf der Nut-
zenfunktion. Für den Fall des Lotteriegewinns L steigt das
Vermögen um ΔW und beträgt dann W1+L, mit einem Nut-
zen von U1(W1+L) in Punkt C. Der erwartete Gewinn der Lot-
terie ist die Wahrscheinlichkeit p, in der Lotterie zu gewin-
nen, multipliziert mit der Gewinnsumme – das ist der Er-
wartungswert E[L] des Lotteriegewinns. Das Vermögen der
Person steigt also um diesen Erwartungswert auf W1+E[L] in
Abb. 5. Der Nutzen des erwarteten Gewinns beträgt dann
U1(E[L]) in Punkt D. Demgegenüber beträgt der erwartete
Nutzen dieses Gewinns (Erwartungsnutzen) E[U1(L)] in
Punkt F. Dieser Punkt auf der Nutzenfunktion wird unter
Verwendung von Punkt E unterhalb der Nutzenfunktion be-
stimmt. Punkt E gibt das erwartete Vermögen bei Teilnah-
me an der Lotterie an. Der Erwartungswert des Lotteriege-
winns L beträgt bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von
p und der Gegenwahrscheinlichkeit (1-p): E[L] = p · L +
(1 – p) · 0 = p · L. Dementsprechend ergibt sich das erwar-
tete Vermögen mit Lotterieteilnahme als: W1 + E[L] = W1 +
p · L. Bei konkaver Nutzenfunktion wie in Abb. 5 stiftet die-
ses erwartete Vermögen allerdings nicht den Nutzen des Er-
wartungswerts U1(E[L]), sondern nur den Erwartungsnut-
zen E[U1(L)]. Um den Erwartungsnutzen zu finden, geht
man von Punkt E nach links bis zu Punkt F auf der Nutzen-
funktion. Der Unterschied der Nutzenniveaus in den Punk-
ten D und F zeigt, dass bei konkaver Nutzenfunktion der
unsichere Nutzen aus der Lotterie niedriger bewertet wird
als das erwartete Vermögen mit Lotterie. Der Grund dafür
liegt in der Risikoaversion, die in der Konkavität der Nut-
zenfunktion zum Ausdruck gebracht wird. Ohne Risikoa-
version würde gelten: U1(E[L]) = E[U1(L)], da die Nutzen-
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Abb. 6: Nutzenfunktion mit Lotterie bei
negativem Nutzen eines Spenderausweises

Abb. 7: Zustandsabhängige Nutzenfunk-
tion mit Lotterie bei negativer Valenz
eines Spenderausweises

funktion dann eine Gerade wäre. Je höher der Grad der Ri-
sikoaversion ist, desto stärker ist die Nutzenfunktion gebo-
gen und desto deutlicher fallen U1(E[L]) und E[U1(L)] aus-
einander. Diese Differenz spiegelt den (negativen) Wert des
Risikos wider, der mit der unsicheren Lotterie einhergeht.
Mit Punkt F lässt sich dasjenige Vermögen bestimmen, das
zum Erwartungsnutzen gehört. Das Vermögen, das mittels
Punkt F bestimmt ist, wird Sicherheitsäquivalent ge-
nannt. Dieses Vermögen in Höhe von W* stiftet den glei-
chen Nutzen wie das (unsichere) Vermögen aus der Lotte-
rie. Da das Sicherheitsäquivalent W* oberhalb des Aus-
gangsvermögens W1 liegt und daher auch der Erwartungs-
nutzen E[U1(L)] größer ist als der Nutzen des Ausgangsver-
mögens U1(W1), lohnt sich die Teilnahme an dieser Lotterie
für eine solche Person also immer.
Dieses Ergebnis resultiert zwangsläufig aus der Annahme,
dass der Person durch den Besitz des Organspendeausweises
kein negativer Nutzen entsteht. Abb. 6 zeigt nun die nut-
zentheoretische Darstellung einer solchen Lotterie für Perso-
nen, für die der Besitz eines Organspendeausweises negative
Valenz hat, also eine Nutzeneinbuße bewirkt. Die Nutzen-
funktion verschiebt sich infolge des Besitzes eines solchen
Ausweises – und damit auch bei Teilnahme an der Lotterie –
nach unten zur Nutzenfunktion mit Spenderausweis.

Ohne Teilnahme an der Lotterie beträgt das Nutzenniveau
in Punkt A U1(W1), mit dem Besitz des Organspendeauswei-
ses verschiebt sich die Nutzenfunktion nach unten, so dass
ohne Lotterie der Nutzen nun in Punkt B auf U1

0(W1) sinken
würde. Der Nutzen des erwarteten Lottogewinns beträgt in
Punkt D U1

O(E[L]), während der Erwartungsnutzen bei Teil-
nahme an der Lotterie E[U1

O(L)] beträgt. Diesen Wert findet
man, wenn man von Punkt E waagerecht nach links bis zur
gestrichelten Nutzenfunktion und weiter bis zur Ordinate
geht. Da E[U1

O(L)] > U1(W1) > U1
0(W1) ist, liegt der Nutzen

mit Lotterieteilnahme nicht nur über dem Nutzen mit Aus-
weis, aber ohne Lotterieteilnahme, sondern auch über dem
Nutzen ohne Spenderausweis.
Wie bereits die Darstellung in Abb. 6 zeigt, liegt der Erwar-
tungsnutzen mit Ausweis und Lotterie nur knapp über dem
Nutzen ohne Ausweis. Um solche Situationen zu vermei-
den, kann es helfen, besonders hohe Lotteriegewinne aus-
zuloben – Millionengewinne können einen deutlichen
Unterschied in einer solchen Entscheidungssituationen be-
wirken. Ein solches höheres Nutzenniveau angesichts ho-
her Summen wurde als Konzept der zustandsabhängigen
Nutzenfunktion von Friedman und Savage (1948) einge-
führt, um zu erklären, warum eine risikoscheue Person be-
stimmte Risiken versichern und gleichzeitig Lotterielose
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kaufen kann. Der Grund dafür ist, dass ein sehr hoher Lot-
togewinn die Chance auf einen ganz anderen Lebensstil
bietet. Nutzentheoretisch bedeute das, dass an der ent-
sprechenden Stelle die Nutzenfunktion einen Sprung oder
starke Biegung nach oben macht. In Abb. 7 hebt ein mög-
licher Lotteriegewinn die Nutzenfunktion entsprechend an
(obere gestrichelte Nutzenfunktion). Welches Vermögens-
niveau zu diesem Nutzensprung führt, lässt sich allgemein
nicht sagen. Hier allerdings sollte dies spätestens bei
einem Vermögen von W1 + L der Fall sein.
Der Erwartungsnutzen der Lotterie, E[U2

O(L), liegt nun auf
der Verbindung zwischen B und C und das Sicherheitsäqui-
valent befindet sich jetzt rechts vom erwarteten Vermögen
mit Lotterie, W1 + E[L]. Geht man von diesem Vermögen
senkrecht nach oben bis zum Punkt F und dann von F waa-
gerecht nach rechts bis zur gestrichelten Nutzenfunktion
mit Spenderausweis, dann findet man Punkt E auf der gül-
tigen Nutzenfunktion. Das in Punkt F erreichte Nutzenni-
veau ist gleichzeitig in diesem Fall der Erwartungsnutzen.
Da Punkt E rechts von Punkt F liegt (der waagerechte Ab-
stand zwischen E und F), ist das Sicherheitsäquivalent grö-
ßer als das erwartete Vermögen mit Lotterieteilnahme. An-
ders ausgedrückt: da das Sicherheitsäquivalent größer als
das bei Lotterieteilnahme erwartete Vermögen ist, wird
man auf jeden Fall an der Lotterie teilnehmen. Infolge des
Sprungs in der Nutzenfunktion erhält diese einen konve-
xen Bereich, in dem Risikofreude gilt. Das bedeutet, dass
man sogar bereit wäre, die Vermögensdifferenz zwischen
den Punkten E und F zu zahlen, um an der Lotterie teilneh-
men zu können. Demnach reicht bei einer solchen zu-
standsabhängigen Nutzenfunktion die Aussicht auf einen
sehr hohen Gewinn, um die negative Nutzenbewertung des
Besitzes eines Spenderausweises zu kompensieren.
Die obige Analyse zeigt, dass eine entsprechende Gestal-
tung einer solchen Lotterie die Zahl der Organspender er-
höhen kann. Entscheidend sind dabei:
(1) der Nutzenverlust, der mit dem Spenderausweis ein-
hergeht,
(2) die Höhe des Lotteriegewinns,
(3) die Gewinnwahrscheinlichkeit,
(4) sowie die Nutzenbewertung des Lottogewinns.
Wie von anderen Lotterien bekannt ist, hängt die Teilnah-
me von der Attraktivität der Hauptgewinne ab und weni-
ger von der Anzahl der Gewinne mit geringerem Wert (vgl.
Forrest et al., 2002). Daher müssten die Gewinne hoch sein,
wie beispielsweis oben angegeben (zehn, fünf und drei Mil-
lionen Euro). Darüber hinaus ist auch das Anfangsvermö-
gen des Einzelnen von Bedeutung. Je niedriger das An-
fangsvermögen ist, desto höher ist der Vermögensgewinn
im Verhältnis zum Anfangsvermögen.

b) Einwände
Ein Einwand gegen diese Idee könnte darin bestehen, dass
Personen ihre Meinung ändern und sich abmelden, indem
sie ihre Organspenderausweise zurückgeben. Das ist inso-
fern kein Problem, als diese Personen ab diesem Zeitpunkt
nicht mehr zur Teilnahme an der Lotterie berechtigt sind –
berechtigt zur Teilnahme ist nur, wer den Ausweis über das
ganze Jahr besitzt. Des Weiteren könnte eine Person, die
den Lotteriepreis gewonnen hat, ihren Ausweis zurückge-
ben. Dies ist bei diesem Lotteriesystem unbedeutend, da
der Preis für die Lotterielose – nämlich das Angebot, für ein
Jahr als Organspender zur Verfügung zu stehen – bei der
Registrierung und dem Erhalt des Ausweises sozusagen
„bezahlt“ wurde. Es gibt keine weitere Bedingung für die
Teilnahme an der Lotterie. Eine Abmeldung bedeutet je-
doch den Verlust des Rechts auf Teilnahme an künftigen
Lottoziehungen.
Eine ungesunde Lebensweise ist ebenfalls kein Grund für
den Verlust des Rechts auf Lotterieteilnahme. Das Gleiche
gilt für Krankheiten, Unfälle usw., die die Verwendbarkeit
von Organen für Transplantationen beeinträchtigen können
– dies sind Probleme, die man auch bei allen anderen hier
diskutierten Ideen findet. Der Hauptzweck der Lotterie be-
steht darin, dass sich so viele Menschen wie möglich als Or-
ganspender registrieren lassen, unabhängig davon, ob ihre
Organe für Transplantationen verwendet werden können
oder nicht. Lediglich eine Einschränkung scheint sinnvoll
zu sein: Angehörige dürften nicht das Recht haben, der
Organspende einer registrierten Person nach deren Tod zu
widersprechen.
Selbstverständlich ist ein Lotteriegewinner nicht verpflich-
tet, seinen Gewinn einzufordern. Wie bei anderen Lotterien
üblich, verfällt der Gewinn nach einem bestimmten Zeit-
raum. Darüber hinaus gilt auch für die Organspende-Lotte-
rie das gleiche Datenschutzniveau wie bei anderen Lotte-
rien: Der Name des Gewinners wird nicht veröffentlicht,
sondern nur die Nummer des Ausweises.

4. Fazit

Bisher hat sich keine Maßnahme zur Bekämpfung der
Knappheit an Spenderorganen als uneingeschränkt wirk-
sam erwiesen. Will man von ethisch, politisch und emotio-
nal umstrittenen Lösungen wie Märkten oder einer Wider-
spruchslösung absehen, so empfiehlt sich ein Bündel ver-
schiedener Maßnahmen, das auf mehr Aufklärung und
Aufmerksamkeit abzielt, um die Zahl der freiwilligen Or-
ganspender zu erhöhen. In diesem Zusammenhang könnte
eine Lotterie unter Besitzern eines Organspendeausweises
einen Beitrag dazu leisten, mehr Aufmerksamkeit für das
Thema zu generieren und emotionale Widerstände einzu-
dämmen. Lotterien sind ein durchaus übliches Instrument
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der Wirtschafts- und Finanzpolitik – so gibt es beispielswei-
se Lotterien zur Bekämpfung der Mehrwertsteuerhinterzie-
hung, indem eingereichte Kassenbelege an einer Verlosung
teilnehmen (für einen Überblick siehe Prinz/Beck, 2023).
Der Einwand, dass eine Lotterie kein angemessenes Instru-
ment in diesem Zusammenhang darstellt, greift zu kurz:
Bisher gleicht das Warten und Hoffen auf ein Spenderorgan
der unfreiwilligen Teilnahme an einer Lotterie, weil nur we-
nige Glückliche ein Spenderorgan erhalten können. Der Er-
halt eines Spenderorgans, wenn es dringend benötigt wird,
ist derzeit eine Lotterie. Auch deswegen wäre es einen Ver-
such wert, neue Wege zu beschreiten.
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